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Die Produktivitätsprämie. 

1. Das jährlich für die Produktivitätsprämie zur Verfügung stehende Budget. 

Jährlich wird ein Budget in Höhe von 4% der bereinigten Jahrespersonalkosten für die 

Produktivitätsprämie zur Verfügung gestellt. 

Der Hauptanteil des Budgets wird als Produktivitätsprämie an die Mitarbeitenden ausbezahlt, eine 

kleine Summe kann als abteilungsübergreifende Projektprämien ausbezahlt werden. 

Die Auszahlung der Produktivitätsprämie erfolgt nach Ausarbeitung der Jahresbilanz im März des 

jeweiligen Folgejahres. 

 

2. Anrecht zur Produktivitätsprämie. 

Anrecht auf die Produktivitätsprämie haben alle Mitarbeitenden, welche zum Zeitpunkt der Auszahlung 

(März) im Unternehmen angestellt sind.  

Im Laufe des Bezugsjahres neu eingestellte Mitarbeitende reifen ihr Anrecht auf die 

Produktivitätsprämie ab dem Zeitpunkt des abgeschlossenen 6. Monats des Arbeitsverhältnisses an.  

 

3. Berechnung der individuellen Produktivitätsprämie. 

Die maximale Höhe der individuellen Produktivitätsprämie wird auf Basis des zur Verfügung stehenden 

Jahresbudgets und des individuellen Jahresbruttolohnes bzw. laut individuellen 

Arbeitsvertragsvereinbarungen berechnet. 

Die Höhe der Auszahlungssumme der individuellen Produktivitätsprämie ist weiters an die Erreichung 

der persönlichen, mit der/dem Vorgesetzten gemeinsam vereinbarten Zielen, gebunden.  Die 

Bewertung der Zielerreichung wird von Seiten der/des Vorgesetzten im Halbjahresgespräch 

vorgenommen, welche/r auch die Verlässlichkeit der Leistungserfassung in die Bewertung mit einbauen 

kann, und wird durch Angabe eines Prozentsatzes (0-100%) ausgedrückt.  

 

Die Projektprämien. 

Für die Abwicklung komplexer und wichtiger Projekte können an die Mitarbeitenden Projektprämien 

ausbezahlt werden. Eine detaillierte Projektbeschreibung, die Definition von Projektzielen und die 

Benennung des Projektteams dient hierfür als Grundlage. Die Projekte werden von den 

Abteilungsleitern namhaft gemacht und von der Direktion genehmigt.  

 


